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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1962

Norm

ABGB §177

AußStrG §16 Abs1 BIII2b

Rechtssatz

Keine o4enbare Gesetzwidrigkeit in der Abweisung des mit der Begründung gestellten Antrages nach § 177 ABGB, daß

der Vater die Mutter der Kinder ermordet (und sich dadurch für die Zeit seiner Freiheitsstrafe zur Sorge für die Kinder

unfähig gemacht) habe.
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